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Hunsperger, Paul, von Wynigen,

Milliet, Pierre Edouard Georges, de Bonvillars
Pfister, Felix, von Dagmersellen

Quadri, Ido, di Canobbio

Vital, Curdin, von Sent.

Bern, den 14. Oktober 1944,
Berne, le 14 octobre 1944.

- Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.
Département fédéral de justice et police

Honorartarif
filr vermessungs- und kulturtechnische Arbeiten
herausgeg'eben 1944 vom Eidg. Mecliorationsamt

Bericht von R. Jdger, Ingenieur, Ziirich

Im Laufe des Spitsommers 1944 ist vom Eidgendssischen Meliora-
tionsamt eine ,,Instruktion fiir die Projektierung, Honorierung und Ab-
rechnung von Meliorafionen* zu Handen der interessierten Kreise im
Druck herausgegehen worden. Es ist dies im Interesse der weiteren Ent-
wicklung der schweizerischen Meliorationstitigkeit und des Arbeits-
friedens zwischen allen beteiligten amtlichen und privaten Stellen von
Bund und Kantonen sehr zu begriien. Das Fehlen einer solchen ,,In-
struktion‘‘ hat sich besonders bei der durch den Bundesratsbeschlufl vom
11. Februar 1941 iiber auBlerordentliche Bodenverbesserungen zur Ver-
mehrung der Lebensmittelerzeugung ausgelosten umfangreichen Melio-
rationstitigkeit in allen Kantonen nachteilig ausgewirkt. Sowohl Auf-
traggeber als auch Auftragnehmer haben es speziell empfunden, dall
tiber die Honorierung der technischen Arbeiten fiir Meliorationen aller
Art keine behordlich anerkannten Tarife vorlagen und die beziiglichen
Preise von Fall zu Fall einzeln geregelt werden mufiten. Dal} hiebei gele-
gentlich Differenzen in den Anschauungen auftraten, ist wohl nicht wei-
ter verwunderlich.

Mit dem Ziele der Behebung dieser Ubelstinde hat der Schweiz. Geo-
meterverein im Jahre 1938 einen Rahmentarif fiir die Honorierung der
technischen Arbeiten bei Giiterzusammenlegungen herausgegeben. Aus
verschiedenen Griinden, deren Anfiihrung im Rahmen dieses Berichtes
zu weit fithren wiirde, muBten die Bestrebungen fiir die allgemeine An-
wendung des genannten Rahmentarifes scheitern. Da speziell Tarife fiir
die Honorierung der kulturtechnischen Arbeiten (Projektierung von Me-
liorationen aller Art, Absteckungen und Bauleitung, Abrechnung und
. Kostenverleger) fehlten, haben im Jahre 1938 die Meliorationséiimter der
Kantone Ziirich und Schaffhausen fiir ihre Gebiete einen beziiglichen Ho-
norartarif herausgegeben, der in der Folge verbindlich zur Anwendung
gelangte. Eslag wohl schonlingst der bewidhrte Honorartarif fiir Ingenieur-
arbeiten des Schweiz. Ingenieur- und Architektenvereins vor. Dieser
konnte aber die besonderen Verhiltnisse bei Meliorationen — Vielheit von
Grundeigentiimern statt eines einzigen Bauherrn oder Baukonsortiums
— selbstversténdlich nicht beriicksichtigen. In allem iibrigen lehnte sich
der Tarif der Kantone Ziirich und Schafthausen durchwegs an den SIA.-
Tarif an. Es darf ohne Uberhebung gesagt werden, daB3 die in Betracht
fallenden Berufskreise (amtliche Stellen und private technische Biiros)
dessen Herausgabe und Anwendung durchwegs nur begriiten. Wie uns
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bekannt, haben in der Folge mangels eines eidgenossischen Tarifes eine
Reihe weiterer Kantone den ,,Ziircher-Schaffthauser Tarif’“ ebenfalls ein-
gefithrt.

Um, soweit dies bei der sonst gliicklicherweise vorhandenen regio-
nalen Struktur unseres L.andes mdglich, einheitlichere Verhiltnisse in
der ganzen Materie zu schaffen, hat der Chef des Eidg. Meliorationsamtes
anfangs 1943 auf Vorsprache einer Delegation des Schweiz. Geometer-
vereins und im Einvernehmen der beiden beteiligten Berufsverbinde —
Schweiz. Kulturingenieur-Verein und Schweiz. Geometerverein — eine
paritatische Kommission zur Vorbereitung eines allgemeingiiltigen Rah-
mentarifes eingesetzt. Als Obmann wirkte Sektionschef H. Meyer vom
Eidg. Meliorationsamt; die E. T. H. war durch Prof. Dr. F. Baeschlin,
Dozent fiir Geodisie, vertreten. Der Schweiz. Kulturingenieur-Verein
ordnete die Kollegen E. Tanner, Ziirich, B. Petitpierre, Lausanne, IF. Lau-
terburg, Bern, und als Sekretir Ph. Zingg, Ziirich, in die Kommission ab;
der Schweiz. Geometerverein war vertreten durch die Berufskollegen
E. Schirer, Baden, E. Lips, Elgg, und R. Werffeli, Effretikon/Zch. Hiezu
gestattet sich der Schreibende die personliche Bemerkung, da3 ihm diese
Zusammensetzung der vorbereitenden Kommission als sehr gliicklich er-
schien. h

Allgemein geht aus der ,,Instruktion‘* hervor, da3 sich die Exper-
tenkommission wohl bewulit war, dal} es ein Ding der Unmaoglichkeit ist,
Vorschriften usw. herauszugeben, die in allen Teilen fiir das Gebiet der
ganzen Schweiz als allgemein verbindlich erkliart werden kénnten. Sie hat
sich vielmehr darauf beschriankt, allgemeine Richtlinien festzulegen, in-
nert welchem Rahmen es den einzelnen Kantonen, resp. Landesgegenden
vorbehalten bleibt, ihren speziellen Verhiltnissen entsprechende Detail-
vorschriften festzulegen. Es darf als Positivum gebucht werden, dall es
moglich wurde, derartige allgemeine Richtlinien herauszuschilen und als
gesamtschweizerische Instruktion herauszugeben. Zu hoffen ist, daB3 sich
die im Anschlufl hieran zu bearbeitenden Detailinstruktionen der einzel-
nen Kantone maglichst eng hieran anschlielen konnen. Es war offensicht-
lich Grundgedanke der Expertenkommission, moglichste Einheit in die
Vielheit zu bringen, ohne die féderalistische Struktutr unseres Landes
mehr als nétig zu tangieren.

Uber den Inhalt der ,,Instruktion‘* kénnen wir uns kurz fassen, da
sicherlich alle Berufskollegen dieselbe einldBlichem Studium unterzogen
haben, resp. unterziehen werden. Die ,,Instruktion‘ gliedert sich in drei
‘Hauptabschnitte. Deren erster behandelt die Richtlinien fiir die Ausfiih-
rung der technischen Arbeiten fiir die verschiedensten Meliorations-
zweige. Wie der Chef des Eidg. Meliorationsamtes in seinem Vorwort aus-
driicklich anfiihrt, sollen sie nicht als kulturtechnisches Hand- oder Re-
zeptbuch aufgefalit, resp. angewandt werden. Nichts wiare verwerflicher,
als ein solches Vorgehen. Die einzelnen kulturtechnischen Werke sind von
Fall zu Fall derart grundverschieden, dal} sie unméglich samt und son-
ders iiber den gleichen Leist geschlagen werden diirfen. Gerade neben
den allgemeingiiltigen Richtlinien soll der einzelne Projektverfasser noch
?eine besonderen Intuitionen in das von ihm zu bearbeitende Projekt

egen.

Der Hauptabschnitt B behandelt die Grundlagen fiir die Honorie-
rung der vermessungs- und kulturtechnischen Arbeiten bei Meliorationen.
Ihr vermessungstechnischer Teil lehnt sich in seinem Aufbau groBten-
teils an den Tarif fiir die Grundbuchvermessung an. Hinsichtlich der
Preisansitze basiert er auf dem bereits vorhandenen Tarifentwurf des
Schweiz. Geometervereins. Der Honorartarif fiir Projektierung und Bau-
leitung entspricht grundsétzlich dem auf Grundlage der SIA.-Honorar-
ordnung erstellten und bereits erwidhnten ,,Ziircher-Schaffhauser-Tarif*.
Er basiert auf der Kostenvoranschlags-, resp. Bausumme des einzelnen
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Werkes. Damit ist zum vorneherein allen Konjunkturverhéltnissen posi-
tiver und negativer Art Rechnung getragen. Speziell zu erwihnen ist,
daB}, dhnlich wie beim kulturtechnischen Honorartarif, auch bei den ver-
messungstechnischen Arbeiten die Auftragsgrofle beriicksichtigt wird.
Damit ist nun endlich die schon lingst geforderte gerechte Abstufung
zwischen groflen und kleinen Auftrigen geschaffen. Die angefiihrten Taxa-
tionsbeispiele und der Kommentar zum Honorartarif erganzt die voran-
gehenden preislichen Darstellungen vorteilhaft.

Im letzten Hauptabschnitt C sind Instruktionen fiir die Aufstellung
und Einreichung der Abrechnungen fiir Meliorationsarbeiten an die zu-
stiandigen Behérden von Bund und Kantonen niedergelegt. Sie sind be-
sonders wertvoll fiir die Organe, die sich mit dem administrativen Teil
zu beschaftigen haben. Es ist Aufgabe des Technikers, auch diesem Spe-
zialzweig seine volle Aufmerksamkeit zu schenken.

AbschlieBend glaubt der Berichterstatter der bestimmten Erwartung
Ausdruck geben zu diirfen, dal3 ein Verstindigungswerk erzielt werden
konnte, das wesentlich zu noch besserem Einvernehmen aller am Melio-
rationswesen beteiligten Berufskreise beitriagt. In diesem Sinne ist die
Herausgabe der ,,Bundesinstruktion‘“ sehr zu begriilen und allen am
Werke Mitwirkenden herzlicher Dank fiir ihre ersprielliche Arbeit aus-
zusprechen. Die nun nachfolgenden Detailvorschriften der Kantone wer-
den das Ihrige dazu beitragen, die wertvollen Richtlinien des Bundes zu
vertiefen und unseren so bedeutungsvollen Meliorationen dienstbar zu
machen.

Neue Gemeindekarte der Schweiz

Die Eidg. Landestopographie hat eine neue Karte ,,Die Gemeinden
der Schweiz 1 : 200 000 bearbeitet, die auf vier Blittern in einfarbiger
Ausfithrung die Grenzen der Kantone, Bezirke und Gemeinden der
Schweiz nach den neuesten Erhebungen und mit Angabe der offiziellen
Schreibweise der Gemeindenamen enthilt. Aulerdem sind darauf die an-
stoBBenden auslidndischen Gemeinden eingezeichnet. ‘

Diese Karte bildet eine vorziigliche Grundlage fiir statistische Ein-
tragungen aller Art.

Auller der normalen Ausgabe (einfarbig, ungefalzt) existieren Aus-
gaben mit Eindruck der Blatteinteilung der Siegfriedkarte und der neuen
Landeskarte.

Bezugsort: Kartenverwaltung der Eidg. Landestopographie, Wa-
bern bei Bern.

Preis pro Einzelblatt Fr. 4.—. Preis fiir alle vier Blitter Fr. 12.—.



	Honorartarif für vermessungs- und kulturtechnische Arbeiten

